
Virginia Bill of Rights 

(12. Juni 1776) 

"Eine Erklärung der Rechte, von den Vertretern der guten Bevölkerung von Virginia, in 

vollständiger und freier Versammlung zusammengetreten, abgegeben über die Rechte, die 

ihnen und ihrer Nachkommenschaft als Grundlage und Fundament der Regierung zustehen. 

Artikel 1: Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und 

besitzen bestimmte angeborene Rechte, welche sie ihrer Nachkommenschaft durch keinen 

Vertrag rauben oder entziehen können, wenn sie eine staatliche Verbindung eingehen, und 

zwar den Genuss des Lebens und der Freiheit, die Mittel zum Erwerb und Besitz von 

Eigentum und das Erstreben und Erlangen von Glück und Sicherheit. 

Artikel 2: Alle Macht ruht im Volke und leitet sich folglich von ihm her; die Beamten sind nur 

seine Bevollmächtigten und Diener und ihm jederzeit verantwortlich. 

Artikel 3: Eine Regierung ist oder sollte zum allgemeinen Wohle, zum Schutze und zur 

Sicherheit des Volkes, der Nation oder Allgemeinheit eingesetzt sein; von all den 

verschiedenen Arten und Formen der Regierung ist diejenige die beste, die imstande ist, den 

höchsten Grad von Glück und Sicherheit hervorzubringen, und die am wirksamsten gegen die 

Gefahr schlechter Verwaltung gesichert ist; die Mehrheit eines Gemeinwesens hat ein 

unzweifelhaftes, unveräußerliches und unverletzliches Recht, eine Regierung zu verändern 

oder abzuschaffen, wenn sie diesen Zwecken unangemessen oder entgegengesetzt befunden 

wird, und zwar so, wie es dem Allgemeinwohl am dienlichsten erscheint. 

(...) 

Artikel 5: Die gesetzgebende und die ausführende Gewalt des Staates sollen von der 

richterlichen getrennt und unterschieden sein (...). 

Artikel 6: Die Wahlen der Abgeordneten, die als Volksvertreter in der Versammlung dienen, 

sollen frei sein (...). 

Artikel 8: Bei allen schweren oder kriminellen Anklagen hat jedermann ein Recht, Grund und 

Art seiner Anklage zu erfahren, den Anklägern und Zeugen gegenübergestellt zu werden, 

Entlastungszeugen herbeizurufen und eine rasche Untersuchung durch einen unparteiischen 

Gerichtshof von zwölf Männern seiner Nachbarschaft zu verlangen, ohne deren einmütige 

Zustimmung er nicht als schuldig befunden werden kann; auch kann er nicht gezwungen 

werden, gegen sich selbst auszusagen; niemand kann seiner Freiheit beraubt werden außer 

durch Landesgesetz oder das Urteil von seinesgleichen. 

Artikel 9: Es sollen keine übermäßige Bürgschaft verlangt, keine übermäßigen Geldbußen 

auferlegt, noch grausame und ungewöhnliche Strafen verhängt werden. 

(...) 

Artikel 12: Die Freiheit der Presse ist eines der starken Bollwerke der Freiheit und kann nur 

durch despotische Regierungen beschränkt werden. 



Artikel 13: Eine wohlgeordnete Miliz, aus der Masse des Volkes gebildet und im 

Waffendienst geübt, ist der geeignete, natürliche und sichere Schutz eines freien Staates; 

stehende Heere sollen in Friedenszeiten als der Freiheit gefährlich vermieden werden; auf alle 

Fälle soll das Militär der Zivilgewalt streng untergeordnet und von dieser beherrscht werden. 

(...) 

Artikel 16: Die Religion oder die Ehrfurcht, die wir unserem Schöpfer schulden, und die Art, 

wie wir sie erfüllen, können nur durch Vernunft und Überzeugung bestimmt sein und nicht 

durch Zwang oder Gewalt; daher sind alle Menschen gleicherweise zur freien 

Religionsausübung berechtigt, entsprechend der Stimme ihres Gewissens; es ist die 

gemeinsame Pflicht aller, christliche Nachsicht, Liebe und Barmherzigkeit aneinander zu 

üben". 

 


